
Einleitender Hinweis zur Anonymisierung von Textstellen im nach-
stehenden Protokoll:

Gemäss Weisungen des Departements Volkswirtschaft und lnneres, Beauf-
tragte ftir Öffentlichkeit und Datenschutz, gehören politische Meinungs-
äusserungen (wie Wortmeldungen an Gemeindeversammlungen) zu den
besonders schützenswerten Personendaten. Ihre Publikation stellt deshalb
einen schweren Eingriff dar. Dies gilt in besonderem Mass, wenn die Publi-
kation im lnternet erfolgt, so dass über eine personenbezogene Suche
grundsätzlich jedermann ohne zeitliche und örtliche Begrenzung die poli-
tischen Meinungsäusserungen einer bestimmten Person ausfindig machen
und ausforschen kann. Die entsprechenden Namensangaben sind daher
anonymisiert.

(Rechtsgrundlage: Aargauische Gesetzgebung über die Information der
Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen)

G e me i n de rat Ru p pe rswil
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O rts bü rqerqemei n d eve rsam m I U nq

Freitaq, 7-. Juni?024. 19*1Q Uhr - "1"9.55 Uhr

in dgfi $porthalle

Vorsitzender:
Protokollführer:

Stimmenzähler:

$timrnberechtiqtq

laut Stimmregister

Anwesend sind laut Auszählung

Daniel Marti, Gemeindeammann
Marco Landert, Gemeindeschreiber

Kornel Köbeli, Product-Manager
Uschi Rapolani, Hausfrau
Roger Ramseyer, Mechaniker
Roger Wisler, Mechaniker
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Firr die abschliessende Beschlussfassung
(S 30 Gemeindegesetz) ist 1/5 der Stimmberechtigten erforderlich

Demgemäss ist die Versammlung nicht abschliessend beschlussfähig. Alle Beschlüsse (po-
sitive und negative) unterstehen dem fakultativen Referendum. Das Referendum kann von
1/10 der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit Veröffentlichung der Beschlüsse schriftlich
verlangt werden ($ 31 Gemeindegesetz). Massgebend ist die Zahl der Stimmberechtigten
am Tage der Einreichung eines Begehrens.

Traktandenliste

1. Protokoll
2. Rechenschaftsbericht und Gemeinderechnungen 2023

3. Genehmigung Verpflichtungskredit für Neubau Mehrfamilienhaus Heuweg 6

4. Aufhebung des Reglements über die Nutzung des offenen Landes (Landverwaltungs-
reglement)

5. Verschiedenes

49
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Eroffnunq

Der Vorsitzende begrüsst die ortsbürgerinnen und ortsbürger zur Gemeindeversammlung'

welche wiederum vorgähgig zur Einüohnergemeindeversammlung durchgeführt.wird' Ein

spezieller Gruss wirJ än o-ö grrrenuurger R'udolf Hediger gerichtet. Ebenso wird Frau Eva

Wrng",. von der n"rgauär Zeitung_be-grüsst. Der Vorsitzende stellt zudem Herrn Roger

gtilrtär, neuer GeschSftsführer der Gemeinde Rupperswil, vor.

Die Vorsitzende stelltfest, dass die unterlagen f[trdie heutige- Gemeindeversammlung wäh-

rend 14 Tagen, vom 24. iliai 2oz4 bis am hlutigen 7. Juni 2024, öffentlich bei der Gemein-

oät<änztei u-nd auf o"r weusite zur Einsichtnahme aufgelegen sind. Die Versammlungsun-

ää"n *urden den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt. Die Gemeindeversammlung

ist sJmit ordnungsgemäss einberufen worden'

1. Protokoll

Gestützt auf die Prüfung der Protokollprüfungskommission wird beantragt:

Das Protokoll der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17' November 2023 sei

zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:

Ohne Diskussion wird das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. No-

vember 2023 einstimmig genehmigt.

2. Rechenschaftsbericht und Gemeinderechnungen 2023

Einleitung Rechnung 2023

Die Ortsbürgerverwaltung (ohne Forst) schliesst mit _einem Ertragsitberschuss von

Fr.76,700 an (guOget:Frl rc2'ZOo; Vorjahr: Fr. 3'332'800). ln diesem Ergebnis enthalten

sind Einnahmen aus dem Kiesabbau im Oberbann von Fr. 426'100 (Budget Fr' 475'000;

üörlafri: Fr.526'900) sowie die Kostenfür die Mehrwertabgabe von Fr, 113'100 aus der

Um'ionung des ehemaligen ARA-Geländes. Die Ausgaben für die Feierlichkeiten ,,850

Jahre Rup=perswil" betragen netto Fr. 168'600 (Budget Fr. 170'000).

Der Regionale Forstbetrieb Rupperswil ezielt einen Gesamtg-ewinn von .Fr. 240'800

(Budgetir. 40'100; Vorjahr Fr. 58'300). Der Gewinnanteil der OBG Rupperswil beträgt ge-

ilarJV.rtrag 3G 7o unO beläuft sich auf Fr, 86'700 (Budget Fr. 14'500; Vorjahr Fr' 21'000)'

Unter Berüclsichtigung der Kosten der Funktion ,,8'200 Forstwirtschaft" (zu Lasten Rup-

peÄwif) beträgt Oeieelamtgewinn des Forstes für die Gemeinde Rupperswil Fr. 75'900.

Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde von insgesamt Fr, 152'500 wird dem Ei-

genkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt per 31 122023 Fr. 20,17 Mio,

Investitionsrechnung

7, Juni2024

lm Jahr 2023 wurden keine aktivierungspflichtigen lnvestitionen des Verwaltungsvermö-
gens getätigt.
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Gesamtergebnis

Ortsbilrqerqerminde Rechnung 2023

Aufrryand 1'679'982
Ertraq 1'632'506
Operatives Erqebnis i 152'.525

0Ausserordentliches Erqebnis I

G esarte rqe bn is Erfolqsrech nunE (Ertraosllbe rschuss) 152'525
0Ergebnis lnvestitionsrechnung i

239',271Selbstfinanzierung :

239'.271Finanzierungse rge bnis (Finanzieru ngsübe rschuss)

Erfolgsrechnung
ärsarurenzug

Rechnung 2023

Aufwandl Ertrag
Budget 2023

Auhrand; Ertrag
Rechnung 2022

Aufwandi Ertraq
Total Erfolssrechnunq 1',832'506: 1'832'506 1'571'300: 1'571'300 4'570'160i 4'570'160

7#027
96'613

170'6401Allge rne i ne Ve rwaltung
Nettoaufwand

342',143t 92'010
250'133

427'500, 55'100
372',400

Volkswirtschaft
Nettoertrag

1'152'200i 1'654'169
501'968i

936'400r 1'425'900
489!500r

852'772, 1'399'100
546'328,

Finanzen und Steuern
Nettoaufivand

338'163t 86'328
I 251'835

207'.400, 90'300
117'100

3',546'748i 3'097'033
: 449'715
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Bilanz

5'514',410.

5'51441

20'164'028

143',297.10

0.00

20'164',028.04

01.01.2023

1

0.

10'317'615.00
{4',649'61

92'701.60

18'361'038.94
20'020'730

4'303'565.39
0.00

28'437.65

0.00
0.00

0.00
0.00

13'302.50
0.00

37'299.

0.00

5'427'664.00

5'427'664.00

20'486'553.43

313'.297

20'486'553.43

37',1

0.00
0

31.12.2023

0.

0

4',594',796.11

1s',058'889.43

0.

10'426'919

0.00
0.00

20'173'255.48
20'173',255.48

0;00

2'990.70
0.00

156'166
154'141

Finanzvernögen
Flüssige Mittel und kurzfristige

Geldanlagen

Kurzfristige Finanzanlagen
Rechnungsabgrenzung

Finanzanlagen
Sachanlagen Finanzvermögen

rvualtungsvormögen
Sachanlagen Verwaltungs-
vormögen
lmmaterielle Anlagen
Beteiligungen, Gru ndkaPitalien

lnvestitionsbeiträge

Laufende VerPfl ichtu n gen

Ku zfristige Verbind lic h keiten

Rechnungsahgrenzung
fristige Rückstellungen

Langfristige Finanz-

Langfristige R üc kstell ungen

lichkeiten gegenüber

S pezialfinanzierungen und Fonds

im Eigenkapital

Neubewertungsreserve
Finanzvermögen

TotalAktiven

Passiven

otal Passiven

n

pital

rbindlichkeiten

igenkapital
ngsreserve

huss

orderungen
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Robgrt Kunz. Pr,äsident Finanzkommiesion
Die Finanzkommission habe die Ortsbürgerrechnung 2023 überpruft und dem Gemeinderat
Fragen dazu gestellt. Sämtliche Fragen sind der Finanzkommission bestens und ausführ-
lich beantwortet worden. Das Endergebnis ist mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 152'500
sehr solide. Weiterführend habe die Finanzkommission keine nennenswerten Beanstan-
dungen gefunden und überlasse das Wort den anwesenden Ortsbürgern.

Eine weitere Diskussion zu diesem Geschäft wird nicht gewünscht.

Der Präsident der Finanzkommission führt die Abstimmung durch.

Antrag:

Die Jahresrechnung 2023 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:

Ohne Diskussion wir der Antrag des Gemeinderates einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung Verpflichtungskredit für Neubau Mehrfamilienhaus Heuweg 6

Einleitung
Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 9. Juni 2O23hatfür die Ausarbeitung eines de-
taillierten Bauprojekts inklusive Kostenvoranschlag für den Neubau des Mehrfamilienhau'
ses Heuweg 6 einen Verpflichtungskredit von Fr. 255'000.00 genehmigt. Der Gemeinderat
hat nach Rechtskraft dieses Beschlusses dem Rupperswiler Architekturbüro Setz Architek-
tur AG einen Auftrag für die Ausführung der notwendigen Arbeiten erteilt.

Am Ortsbürgerhock vom 8. September 2023 wurden das Projekt sowie die Detailpläne den
Anwesenden vorgestellt. Dabei wurde auch auf Anforderungen betr. Odsbildschutz und
baurechtliche Vorgaben eingegangen. Die aktuellen Pläne, welche den Gemeindever-
sammlungsunterlagen beiliegen haben im Vergleich zu dieser Präsentation nur noch mar-
ginale Anderungen (Materialisierung, technische Bauten etc,) erfahren.

Da die Wohnungen für altersgerechtes Wohnen vorgesehen sind, wurde mit der Geschäfts-
leitung des Alters- und Pflegeheims Länzerthus die Möglichkeit für den situativen, individu-
ellen Bezug von Unterstlltzungsleistungen (Mahlzeiten, Pflege etc,) besprochen. Ein ent-
sprechendes Angebot für eine Zusammenarbeit liegt vor und wird bei einer Realisierung
noch im Detail definiert.

Fiir die optimale Realisierung des Projekts ist ein Landerwerb von 51 m2 zu Lasten der
Nachbarsparzelle 357 erforderlich. Die geplante Tiefgaragenabfahrt kommt je hälftig auf die
Grundstücksgrenze mit der Parzelle 357 zu liegen und kann durch später erstellte Bauten
auf dieser Parzelle genutzt werden. Für die Realisierung konnte mit der Grundeigentümerin
der Parzelte 357 bereits vorsorglich ein Parzellierungs- und Vereinigungsbegehren mit Be-
gründung von neuen Dienstbarkeiten notariell abgeschlossen werden.

Für die im Untergeschoss geplante Trafostation werden mit den Technischen Betrieben
Rupperswil (TBR) Betrieb, Zutrittsrechte, Unterhalt sowie die Kostenbeteiligung am Bau mit

einem Dienstbarkeitsvertrag geregelt,
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Aus Zeitgründen wurde das Baugesuch bereits aufgelegt, damit nach Rechtskraft eines

poritirä"-Gmeindeversammlungäbesc_hlusses oie weiteien Arbeiten (Detailplanung, Sub-

[.,i.rion, Abbruch oeiärtän Liegjnschaft, Beginn Neubau) umgehend in Angriff genommen

werden können.

Noch offen ist, ob der Betrieb (Vermietungen) sowie der unterhalt (Hauswartdienst etc-)

durch die Gemeindevenrualtung sichergestälft werden kann. Für die Erstvermietung sollje-

doch ein lmmobilienunternenrien beaüftragt werden. Ein entsprechende.r Vertragsentwurf

und ein erster vorscniäg tür die Mietzinse,-welche eine vernünftige Renllitg gewähren, lie-

ö ;;;. N.ctr Cenerrmlgung des_Bauprojekts und -kredits werden die Details (Entschädi-

gungen, Umsetzung ät".itiO"r Gemäindevenrualtung und dem vorgesehenen lmmobilien-

unternehmen definitiv bäegelt. Dazu gehört auch, dass ein Kriterienkatalog fürdie Vergabe

der wohnungen erstellt und vom Gemeinderat genehmigt wird.

Bauproiekt
ole ö"slenende Liegenschaft wird komplett abgerissen und ein Mehrfamilienhaus neu ge-

Uaut, Oeptant ist eii Erd-, ein Ober- und ein Dächgeschoss. lm Dachgeschoss sind zwei

ö rl..,ig'ige 2. 5-Zi mmer-Wohnu ngen, i m obergeschoss zwe i 3. 5-Zim mer-Wohnun gen u nd

äine z.slämmer-Worrnung und iri Erogeschois neben zwei 2.5'zimmer-Wohnungen, ei-

näln v"torrum und äin"r-c".einscha-ftsraum für die Mieter auch das Bistro sowie je ein

l"g"r- und Werkstattraum für das Museum vorgesehen. Das untergeschoss beinhaltet eine

ii"igrr"g" mit 10 parkplätzen, diverse Kellerraume, ein Archivraum für das Museum' ein

Technik- und Heizung.r"ur sowie eine neue Trafostation der TBR. Die Planung der Tra-

fostation erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den TBR'

Die Tiefgaragenrampe wird so gebaut, dass Sie auch für die Erschliessung einer später

gebautei Tie'fgarage auf der Naihbarparzelle 357 genutzt werden kann. Die Schnitzelhei-

;;;gl; Unteöesönoss des bestehenden Gebäudes, mit welcher auch die zwei benach-

bartän Kindergertengebäude beheizt werden, wird abgebrochen und durch eine Pellethei-

zung ersetzt, jo dasö auch in Zukunft die Beheizung der Kindergärten sichergestellt werden

kann.

Die Wohnungen werden barrierefrei gebaut und verfügen alle Lrber einen Balkon bzw. Sitz-

pt"tr. oi" Aulrüstung erfolgt nach däm. gebräuchlichen Standard für Mietwohnungen. Die

Lrschliessung aller öeschösse wird mit einem Personenlift, welcher zusammen mit dem

Treppenaufgäng zentral angelegt ist, sichergestellt'

Der oft für Feste genutzte Vorplatz des Gebäudes wird in gleicher Grösse neu erstellt und

dient als parkplati fär Besucher. Er kann aber auch zukünftig zusammen mit dem Bistro für

Feste, Events etc, genutzt werden. Verschiebbare Pflanzenbeete dienen der Auflockerung.

Daneben wird die Ümgebung sinnvoll begrünt und mit einer pflegeleichten Gartenanlage

gestaltet.

Aufgrund der Lage des Grundstücks in der Dorfkernzone erfolgte die vorliegende Gestal-

tunj Oes GebäuJes in enger Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung und der BCAG. Das

Zie[ einer vorbildlichen Eingliederung des Gebäudes in die Dorfkernzone, konnte unter an-

derem mit einer schönen Fassadengestaltung (Ober- und Dachgeschoss in Holz, Erdge-

schoss mural), einer Balkonverkteidung in Holz, der Dach- und Giebelführung sowie der

Fenster- und Jalousienanordnung vollumfänglich erreicht werden'

Gemäss dem per 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzten Energiegesetz (EnG) des Bundes

muss bei Neubauten mit einer anrechenbaren Gebäudefläche tjber das gesamte Grund-

stäck von mehr als 300 m2 an der Fassade oder auf dem Dach eine Solaranlage installiert

werden. Die kantonale Energieverordnung vom 1. Januar 2023 legt zudem fest, dass eine

Anlage mindestens 2O% def anrechenbaren Gebäudefläche betragen Auss: Unter Berück-

sichti-gung des Ortsbildschutzes soll nun auf dem Dach eine integrierte Photovoltaikanlage

ersteiTt wärden. Es wird noch geprüft, ob eine Stromlieferung an die benachbarten Kinder-

gartengebäude sowie das Dorfmuseum sinnvoll ist'

506



ca. Mai2O24 Erteilunq Baubewilliqunq
Juni 2O24 Genehmigung des Bauprojekts und -kredits durch die

Ortsbürserqemei ndeversamm lu nq
Juli 2024 bis Dezember
2024

Subm ission / Arbeitsvergaben

Januar bis März 2025 Vorbereitungsarbeiten / Abbruch der bestehenden Liegen-
schaft

April 2025 bis Sommer
2026

Bauzeit

Sommer 2026 Bezug der Lieqenschaft

7. Juni2024

Zeitplan
Für die Realisierung des Projekts besteht folgende, provisorische Zeitplanung:

Baukosten / Finanzierung
Die Kosten wurden aufgrund von Vormassen, Kostenberechnungen mit lngenieuren und
Fachplanern sowie Richtofferten und Offerten von Unter-nehmern errechnet. Die Genauig-
keit dieser Kostenermittlung bewegt sich im Rahmen von +/'10 %. Es wurde von einer nor-
malen Wirtschaftslage und einem freien Wettbewerb ausgegangen. Die Rückvergütungen
setzen sich zusammen aus: Beteiligung an der Tiefgarageneinfahrt, Nutzungsentgelt und
Beteiligung an Baukosten für die Trafostation, Förderbeitrag an die Photovoltaikanlage.

Vorbereitungsarbeiten
Gebäude
Betriebseinrichtungen
Umgebung
Baunebenkosten und Übergangskonten, MwSt. (8,1 %)
Reserve, U nvorhergesehenes
Rückvergütungen
Total

98'000
4',065'100

40'000
60'000

395'400
155'000

- 323'500
4'490'000

Aufgrund der positiven Finanzlage der Ortsbürgergemeinde kann das vorliegende Baupro-
jekt aus den bestehenden Mitteln der Ortsbürgergemeinde (Eigenkapital) finanziert werden.

Weitere Details sind den beiliegenden Grundriss- und Fassadenplänen sowie dem Kosten-
voranschlag zu entnehmen.

Diskussion
I

Herr stellt dem Gemeinderat folge Fragen:
- Weshalb hat man den langjährigen Mieter Müller + Holliger Architektur GmbH für dieses

Projekt nicht berücksichtigt?
- Weshalb hat man den Mietern vor der Abstimmung des Verpflichtungskredits bereits ge-

kündigt?

Fabian Wildi übergibt das Wort an Mitglied der lmmobiliengruppe. Herr
erklärt die Situation wie folgt: Vor einigen Jahren hat der Gemeinderat Rupperswil

die Setz Architektur AG als Hausarchitekt bestimmt, weshalb dieses Architekturbüro von
der Vorplanung bis zur Detailplanung und zum Projektierungskredit involviert war. Bei der
damaligen Auswahl des Hausarchitekten seien etwa acht Architekturbtlros angeschrieben
worden, die ihr lnteresse bekunden und Offerten einreichen konnten. Schliesslich fiel die
Wahl auf die Setz Architektur AG. Mit der frühzeitigen Kündigung der bisherigen Mietver-
träge habe man das Risiko von Verzögerungen im Projekt umgehen wollen.
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Her erläutert, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürg er einen ökologischen Fuß-

abdruck von 2.8 verursachen Er warnt davor, ein Gebäude zu sanieren, eine Schnitzelhei-

zung zu installieren und Sitzung sräume zu schaffen, nur um nach fünf Jahren festzustellen,

dass das Projekt ein Fehlgriff war. Seiner Meinung nach wäre dies nicht weitsichtig gedacht.

Er schlägt vor , das Projekt zurückzustellen.

Er äußert auch Bedenken, ob jemand eine wohnung mieten möchte, wenn nebenan gele-

ö;li;Ä g;teLrt wirO und ein Festzelt länger stehen bleibt. Dies könnte zu Problemen füh-

ren. ln ein paar.f anrän fdnnte es möglichiein, ein angrenzendes Grundstück zu eperben,

,,,,' ar. Bauprojekt 
"nO"rt 

zu platziären. Zudem gäbe es ryöglicherweise 
gute ldeen, um

Kindergartenräume iu inteoriei'en und so einen Mehrwert für die Einwohnergemeinde zu

schaffen. Daher stettt-Hefl den Antrag, den Kredit zurückzuweisen und das Projekt

auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben'

Daniel Marti dankt Herrn 'für seine Ausführungen und erklärt, dass der Enrverb eines

.ngi"ni"nOen Grundstücks bereits geprüft, jedoch ertotglos geblieben ist. ln Bezug auf den

oföiogir"n"n Fußabtjruck betont er, oäss zwar der Erwerb der Nachbarpazelle nicht mög-

li;Ä ü;, jedoch die leplante gemeinsame Tiefgarage den ökologischen Fußabdruck des

Projekts erheblich reduzieren wird.

Die lmmobiliengruppe hat bei der Ausarbeitung des Projekts selbstverständlich auch die

Festivitäten neructilcntigt und geprüft, wie diele in Zukunft gehandhabt werden können

und wo sich Schnittstellön scnJffen lassen. Verschiedene Synergier wurden u.ntersucht.

öie zut<unttigen Bewonner müssten jedoch entsprechend auf diese Besonderheiten sensi-

bilisiert werden.

Antrag:
Gemeindelat
Für den Abbruch der bestehenden Altliegenschaft und den Neubau eines Mehrfamilienhau-

ses am Heuweg 6 gemäss vorliegenäem Bauprojekt sei ein Verpflichtungskredit von

Fi. aügo,ooo (in-n. Mährwertsteuerfzuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten zu geneh-

migen.

RjJc*kyveisungsanlrao - ---. .. 
-

sProjektaufeinenspäterenZeitpunktzuverschie.
ben.

Abstimmungsergebnisse:

Rückweisungsantrag

Antrag des Gemeinderates

4. Aufhebung des Reglements über die Nutzung des offenen Landes (Landverwal-

tungsreglement)

Das aktuellgültige Reglement vom 3. September 1968 über die Nutzung des_offenen Lan-

des (Landve-rwaäungsieglement) der Gemeinde Rupperswil wurde durch die Ortsbürgerge-

meindeversammlung vom 20. September 1968 genehmigt und in Kraft gesetzt.

Jag

Ja 34

Nein 33

Nein 5
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Seit 1968 haben sich die pachtrechtlichen Bestimmungen und Vorschriften stark verändert.
Zudem hat sich gezeigt, dass das Gemeindeland sehr ungleichmässig auf die ortsansäs-
sigen Landwirte verteilt ist. Deshalb ist der Gemeinderat zum Entschluss gekommen, das
bestehende Reglement vollständig zu überarbeiten.

Dazu wurde eine Kommission, bestehend aus je zwei Mitgliedern des Gemeinderats und
der Ortsbürgerkommission, einer Person der Gemeindeverwaltung und einem Vertreter des
Landwirtschaft lichen Zentrums Liebegg als fachliche Begleitung erstellt.

Die Zielsetzungen dieses Projekts lauten:
- Grundsätze, Kriterien und Zuständigkeiten für die Vergabe des gemeindeeigenen Land-

wirtschaftslandes definieren
- Transparenz im Vergabeprozess schaffen
- faire Pachtlandverteilung erlangen

Aus den Zielsetzungen ergibt sich, dass eine Neubeurteilung der bestehenden Pachtver-
hältnisse in Bezug auf die Gleichbehandlung der berechtigten Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter von Landwirtschaftsbetrieben gemacht werden soll. Zur Gewährleistung einer
gerechten Pachtlandverteilung wurden sämtliche Landpazellen vom Landwirtschaftlichen
Zentrum Liebegg qualitativ beurteilt. ln einem nächsten Schritt sollen ertragsmässig gleich-
wertige Pachtlandlose gebildet und in der Folge auf die berechtigten Bewirtschafterinnen
und Bewirtschafter verteilt werden. Mit dem neuen Pachtlandreglement soll dazu die recht-
liche Grundlage geschaffen werden.

Die Kommission hat bereits einen Reglementsentwurf erarbeitet. Alle aktuellen Pächter
wurden in einem Vernehmlassungsverfahren in den Prozess einbezogen und hatten somit
Gelegenheit, Anderungs- / Anpassungsvorschläge einzubringen. Diese wurden eingehend
diskutiert und teilweise in das Reglement eingebunden.

Nach Gemeinderecht ist gemeindeintern der Gemeinderat für die Vergabe von Pachtland
zuständig ($ 9 a Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz). Somit handelt es sich beim neuen Pacht-
landreglement um ein gemeinderätliches Reglement, welches nicht der Gemeindever-
sammlung zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Gemäss Rechtsdienst der kantona-
len Gemeindeabteilung kann aber gegen die Zuteilung des Pachtlandes Verwaltungsbe-
schwerde beim Departement Volkswirtschaft und lnneres geführt werden.

Damit im nächsten Schritt das neu ausgefertigte Reglement durch den Gemeinderat abge-
segnet werden kann, muss das aktuell gtiltige Landverwaltungsreglement aufgehoben wer-
den. Da dieses dazumal von der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet wurde,
muss es auch von der Ortsbürgergemeindeversammlung aufgehoben werden. Alsdann
wird die Neuzuteilung der Pachtlandflächen der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Rup-
perswil durchgeführt.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht benützt

Antrag:

Das aktuell gültige Reglement über die Nutzung des offenen Landes (Landverwaltungsreg-
lement) vom 3. September 1968 sei aufzuheben.

Abstimmung:

Dem gemeinderätlichen Antrag wird mit wenigen Gegenstimmen zugestimmt.
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5. Verschiedenes

Votum Herr Gemeindeammann Marti:

Es wird auf verschiedene Termine im kommenden halben Jahr hingewiesen, darunter die

Bundesfeier, oie neu in der Sporthalle stattfinden wird, Kultur beim Spycher und der orts-

oü,,nono.r.'oie Daten müssen nicht notiert werden, da sie allen über den Newsletter der

Geireinde Rupperswil zugeschickt werden'

Daniel Marti möchte darauf hinweisen, dass nicht einfach irgendein Architekturbüro für Pro-

jekte beauftragt wird. ln bestimmten Bereichen, wie etwa bei Rechtsanwälten oder Archi-

iekten, wird gJzielt eine Kanzlei oder ein Architekturbüro ausgewählt, das bei Bedarf hinzu-

g"=ogän wirä. Diese Entscheidung basiert auf einem intensiven Auswahlprozess, den alle

Ärcfriiet<turbüros durchlaufen mussten, bevor sie für eine festgelegte Dauer vom Gemein-

derat bestimmt wurden.

stellt die Frage, wer ilber die Neubesetzung einer vakanten Stelle in der Orts-

bürgerkommission entscÄeibet. Er erkundigt sich, ob es hierzu ein Reglement gibt oder ob

eine otfizielle Einladung erfolgt'

Daniel Marti erktärt, dass sich die unselbstständigen Kommissionen selbständig konstituie-

ren ihre Mitglieder ni.r.tt g"*ahft werden. Nur öffentlich-rechtliche Kommissionen, wie die

Finanz- oder Steuerkom[rission, werden gewählt. Sollte jemand lnteresse haben, könne

,än ri.ftöÄrne beim Präsidenten der Ortsburgerkommission, Erich Hediger, melden. Der-

zeit ist OiJOrtsOurgerkommission aktiv auf der Suche nach neuen Mitgliedern.

fragt, ob es möglich wäre, die Besetzung der Ortsbürgerkommission künftig

über ein öffenfliches Wahlveifahren zu regeln. ln geltenden Verordnungen habe er leider

keine Regelungen dazu gefunden'

Daniel Marti ergänzt seine vorherige Aussage und stellt klar, dass die Mitglieder der Orts-

Ouigerrommission Jurchaus gewafrtt werdei, allerdings durch den Gemeinderat' Anderun-

;il;; d;;em Verfahren waün grundsätzlich möglich, würden jedoch eine Anpassung der

öe mei n deord nu ng u nd/oder des Ortsbü rgerstatuts erfordern.

,erkundigt sich nach der Mögtichkeit, einen Antrag zu stellen, wonaclT die künf-

tigen Mitglieder derbrtsbürgerkommission analog Gemeinderat oder andere Kommissio-

nän öffen-lich gewählt würden. Der Vorsitzende erklärt diesbezüglich die Möglichkeit, einen

ÜOerweisungsäntrag zu stellen und damit den Gemeinderat mit der Abklärung des Sach-

verhalts und der anichliessenden Berichterstattung zu beauftragen.

bestätigt, dies tun zu wollen. stetlt den Übenrueisungsantrag: <Die Mit'
glieder der Ortsbürgleifommission seien künftig öffentlich zu wählen - Urnenabstim-

mung oder an der Gemeindeversammlung>.

Daniel Marti erklärt ergänzend, dass derzeit eine Überarbeitung des Ortsbürgerstatuts im

Gange ist. Es wäre ideal, dieses Anliegen direkt in diesen Prozess zu integrieren. Der

nniräg wird jedoch gerne entgegengenommen und im Anschluss zur Abstimmung gebracht.

Herr stellt einen weiteren Antrag. Er verweist auf die Aussage von Ruedi Hediger,

dass es einen Hausarchitekten gibt, was in der heutigen freien Marktwirtschaft aus seiner

Sicht nicht tragbar sei. Bei zukUnftigen Projekten der Ortsblrrgergemeinde sollten mindes-

tens die orlsansässigen Architekturbüros sowie ein auswärtiges Büro eingeladen werden,

um Angebote einzureichen, Dies würde den Wettbewerb sicherstellen. So hätten möglich-

erweisä bereits beim Projekt Heuweg günstigere Alternativen zur Verfügung gestanden.
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Herr Martiweist zudem darauf hin, dass der von Herrn gestellte Antrag nicht in sei-
nem Zuständigkeitsbereich liegt. Dennoch wurde das Anliegen zur Kenntnis genommen
und wird bei zukünftigen Projekten berücksichtigt. Letztlich obliegt es jedoch dem Gemein-
derat oder in diesem Fall der Ortsbürgerkommission, zu entscheiden, mit welchem Partner
sie zusammenarbeiten möchten.

Herr Marti verweist auf das öffentliche Submissionsdekret, das festlegt, ab welchen Schwel-
lenwerten bestimmte Vergabeverfahren angewendet werden müssen. Ab einer bestimmten
Vergabesumme ist eine öffentliche Ausschreibung erforderlich, Diese Vorgaben werden
selbstverständlich eingehalten.

Her bedankt sich für die Erläuterungen.

lm Sinne des Antragsteller wiederholt der Vorsitzende den sinngemässen Wortlaut des
Übenryeisungsantrag von und lässt anschliessend darüber abstimmen. Dem-
nach wird der Gemeinderat beauftragt zu prüfen, ob die Mitglieder der Ortsbürgerkommis-
sion künftig ötfentlich zu wählen sind - im Rahmen einer Urnenabstimmung oder an der
Gemei ndeversammlung>,

Abstimmungsergebnis:

DerAntrag von wird mit einer Mehrheit von 24 Ja-Stimmen gegenüber 21 Nein-
Stimmen an den Gemeinderat überwiesen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr gewünscht werden, schliesst Gemeinde-
ammann Daniel Marti die Versammlung um 19.55 Uhr.

Für getreue Protokollierung zeugen:

GEMEINDERAT RUPPE L

Marco
Gemei mann Gemeindeschreiber

I
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